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Vorwort

Das Verhältnis von Strafrecht und Religion galt in der Strafrechtswissenschaft 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts als randständiges Thema. Diese Einschätzung, 
mit der ich noch zu Beginn der Arbeit an diesem Buch häufig konfrontiert wur-
de, hat sich innerhalb weniger Jahre geradezu umgekehrt. Heute gilt der mit der 
religiös-weltanschaulichen Pluralisierung verbundene gesellschaftliche Wandel, 
neben dem informations- und biotechnologischen Umbau der Gesellschaft, als 
eine der bedeutendsten Herausforderungen für das Strafrecht. Gemäss der hier 
entwickelten These bearbeitet das moderne Strafrecht die Folgeprobleme reli-
giös-weltanschaulicher Pluralisierung im Modus der religiös-weltanschaulichen 
Neutralität. 

Neutralität ist eine überaus voraussetzungsreiche Einstellung des Rechts, die 
sich von historisch überholten Toleranzkonzeptionen kategorisch unterschei-
det. Die schrittweise Umstellung von Toleranz auf Neutralität als Leitgedanken 
der Religionsverfassung ist konstitutiv für die normative Moderne, die sich ab 
der Mitte des 16. Jahrhunderts in der westlichen Rechtstradition herauszubilden 
beginnt. Damit verbunden ist die Forderung nach einer Säkularisierung und 
Entmoralisierung des Rechts, die das deutsche Strafrecht erst ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts erreicht. Sie bildet bis heute den Kern jedes modernen, libera-
len Strafrechtsverständnisses. Die allgegenwärtigen politischen Bestrebungen, 
das Strafrecht zu remoralisieren, religiös zu imprägnieren und ideologisch zu 
instrumentalisieren, erweisen sich vor diesem Hintergrund als Ausdruck einer 
Krise des liberalen Rechtsstaats. Im Angesicht der Regression wächst aber zu-
gleich die Einsicht in die Leistungsfähigkeit der Konzeption eines religiös-welt-
anschaulich neutralen Strafrechts. 

Dass das Recht dabei nur eine Beobachterperspektive auf das „Faktum der 
Pluralität“ unter anderen eröffnet, liess sich nirgends besser erinnern als in dem 
interdisziplinären Forschungskontext des Exzellenzclusters „Religion und 
 Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“ der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, unter dessen schützendem Dach die vorliegende 
Monographie entstanden ist. Sie ist als strafrechtswissenschaftlicher Teil des 
Projekts „Pluralismus und Normbegründung in der Moderne“ konzipiert. Für 
das Vertrauen, den Entwurf eines freistehenden Gebäudes innerhalb der Ge-
samtarchitektur des Projekts in meine Hände zu legen, gilt mein Dank Thomas 
Gutmann, der die vorliegende Arbeit mit grossem Engagement begleitet, intel-



VI Vorwort

lektuell inspiriert und freundschaftlich gefördert hat. Sie wurde im Winter-
semester 2014/15 von der Juristischen Fakultät der Westfälischen-Wilhelms 
Universität als Habilitationsschrift angenommen.

In vielfältiger Weise habe ich von den Forschungsbedingungen und den mul-
tidisziplinären Arbeitszusammenhängen des Exzellenzclusters profitiert. Sie 
haben mich darin ermutigt, die Untersuchung zum Verhältnis von Strafrecht 
und Religion als eine Aufgabe interdisziplinärer Rechtsforschung zu verstehen.

Nils Jansen danke ich für die kritische Lektüre des historischen Teils des 
 Manuskripts.

Für ihre Unterstützung bei der Überarbeitung des Manuskriptes für die Rei-
he Jus Poenale beim Verlag Mohr Siebeck bedanke ich mich bei Lucas Behrendt, 
Marina Kohake, Luise Schüling, Claudia Stühler, Joëlle Lötscher, Tugce Fildir, 
Sebastian Stark und Christapor Yacoubian. Rebekka Fateh-Moghadam danke 
ich für die kritische Durchsicht der Druckfassung.

Für die Übernahme der Druckkosten bedanke ich mich beim Exzellenz-
cluster Religion und Politik der Universität Münster.

Daniela Taudt, Caroline Scherpe-Blessing und Ilse König danke ich für die 
sorgfältige Betreuung seitens des Verlages Mohr Siebeck.

Besonders dankbar bin ich meiner Frau Rebekka und meinen beiden Kindern 
Martha und Johann, die mich durch dieses Projekt begleitet und mir die not-
wendige Orientierung gegeben haben.

Basel, im Januar 2019 Bijan Fateh-Moghadam
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Einleitung

Das Verhältnis von Religion, Politik und Recht ist seit einigen Jahren wieder in 
den Mittelpunkt nicht nur des öffentlichen, sondern auch des wissenschaft
lichen Interesses gerückt.1 Religionssoziologischer Hintergrund dieser Ent
wicklung sind aktuelle Dynamiken des religiösen Feldes2, die den von der klas
sischen Säkularisierungstheorie erwarteten Niedergang der Religion in moder
nen Gesellschaften3 empirisch zu widerlegen scheinen. Weltweit gewinnen 
charismatische und fundamentalistische religiöse Bewegungen an Bedeutung, 
und auch in Europa, wo die gelebte Religiosität der Gesamtbevölkerung statis
tisch weiterhin abnimmt, führt die zunehmende Sichtbarkeit des Islam zu einer 
Revitalisierung religionspolitischer Fragen. 

Die religionssoziologische Diagnose einer „Rückkehr der Religionen“4 bzw. 
der „Wiederkehr der Götter“5 verweist in der hier vorgeschlagenen Lesart6 auf 
eine größere gesellschaftliche Sensibilität für vermeintliche oder tatsächliche 
Folgeprobleme religiösweltanschaulicher Pluralisierung. Moderne Gesell
schaften sind nicht durch den zunehmenden Bedeutungsverlust von Religion 
gekennzeichnet, sondern durch das Bewusstsein von der Pluralität von Religio
nen und säkularen Weltanschauungen.7 Diese Verschiebung in der öffentlichen 

1 Dreier, Säkularisierung und Sakralität, in: Dreier, 1, 6. Vgl. nunmehr auch ders, Staat 
ohne Gott, passim. Kurt Seelmann begründet die Aufnahme des neuen Kapitels „Recht und 
Religion“ in seiner Rechtsphilosophie mit der „Aktualität, aber auch der voraussichtlich an
haltenden Bedeutung der Thematik“ (Seelmann, Rechtsphilosophie, Vorwort zur 5.  Aufl.). 
Aus der umfangreichen neueren interdisziplinären Literatur vgl. nur die im Kontext des Ex
zellenzclusters „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“ 
entstandenen Sammelbände Willems/Pollack et al., Moderne und Religion; Siep/Gutmann et 
al., Begründung staatlicher Normen und Gabriel/Gärtner et al., Umstrittene Säkularisierung 
sowie aus der internationalen Literatur die Beiträge in: Hunter, Hedgehog Review und 
Hirschl/Shachar, Competing Orders.

2 Zum Begriff Bourdieu, Religion, 30 ff.
3 Dazu Bruce, God is dead; Bruce, Secularization Paradigm, in: Franzmann/Gärtner et al., 

39 sowie Pollack, Geschichte und Gesellschaft (37) 2011, 482.
4 Riesebrodt, Rückkehr der Religionen.
5 Graf, Wiederkehr der Götter.
6 Zur Begründung vgl. unten Teil 1 A.
7 Berger, Säkularisierungstheorie, in: Berger, 1, 2, unter Aufgabe seiner früher vertretenen 

Auffassung. Auch Charles Taylor betont den optionalen Charakter von Religionen als Kern 
des „Säkularen Zeitalters“ (Taylor, Säkulares Zeitalter, 15). Vgl. bereits Luhmann, Religion 
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Wahrnehmungsökonomie bildet den gesellschaftlichen Hintergrund für die 
Spannung zwischen der zunächst abgeklärten Einleitung, die Jürgen Habermas 
seinem im Jahr 2012 erschienenen Aufsatzband „Nachmetaphysisches Den
ken  II“ vorangestellt hat, wonach das Verhältnis von Religion und Politik in 
modernen Verfassungsstaaten aus normativer Sicht „ziemlich übersichtlich“ sei, 
und seiner gleichzeitig zum Ausdruck gebrachten Verwunderung über die 
„ausgeflippten Reaktionen auf Ausbrüche religiöser Gewalt und auf die Schwie
rig keiten, die unsere postkolonialen Einwanderungsgesellschaften damit ha
ben, fremde Religionsgemeinschaften zu integrieren.“8 Mit den nicht näher 
 gekennzeichneten „ausgeflippten Reaktionen“ sind religiös aufgeladene gesell
schaft liche Konflikte angesprochen, die auch und gerade Fragen an die Straf
rechtswissenschaft stellen9 und den zeitgeschichtlichen Hintergrund für die 
hier projektierte Rekonstruktion des Verhältnisses von Religion und Strafrecht 
unter den Bedingungen verschärfter religiösweltanschaulicher Pluralität bil
den: Schützt das Strafrecht religiöse Gefühle, die durch das öffentliche Verbren
nen des Korans verletzt werden? Eignet sich das Strafrecht als Instrument zur 
Si cherung des „Religionsfriedens“ in der Gesellschaft? Gibt es eine säkulare 
Begründung für das Festhalten an einem besonderen strafrechtlichen Schutz 
der Religion? Welches strafrechtliche Rechtsgut wird durch straf bzw. ord
nungswidrigkeitenrechtliche Verbote des islamischen Gesichtsschleiers nach 
französischem und belgischem Vorbild geschützt? Wo verlaufen die strafrecht
lichen Grenzen von religiösen Ritualen wie der Knabenbeschneidung und kön
nen  religiösweltanschaulich motivierte Gewissenstaten – vom garantenpflicht
widrigen Unterlassen medizinisch notwendiger Behandlungsmaßnahmen bis 
hin zu sogenannten „Ehrenmorden“ – in einer säkularen Strafrechtsordnung 
gerechtfertigt oder entschuldigt werden? Wie kann angesichts der Pluralisie
rung der religiösen Landschaft der Gefahr von Missbrauch und Entgrenzung 
der Geistlichenprivilege im Strafverfahren begegnet werden? 

Die gemeinsame Untersuchung der heterogenen Problemstellungen des Ver
hältnisses von Religion und Strafrecht verspricht nur dann einen Ertrag für die 
Strafrechtswissenschaft, wenn sich eine gemeinsame Referenz angeben lässt, 
auf die sie bezogen werden können. Diese forschungsleitende Perspektive bildet 
die religiös-weltanschauliche Neutralität: Das deutsche Strafrecht beobachtet 
die Folgeprobleme religiöser Pluralisierung – so die zentrale These dieses Bu
ches – im Modus religiösweltanschaulicher Neutralität. 

der Gesellschaft, 313: „Jede Religion muss jetzt damit rechnen, in der gesellschaftlichen Kom
munikation als kontingent, als Sache einer Option behandelt zu werden.“

8 Habermas, Versprachlichung des Sakralen, in: Habermas, Nachmetaphysisches Denken, 
7, 18.

9 Vgl. nur die Fragestellung der strafrechtlichen Sektion des 70. Deutschen Juristentags 
2014 in Hannover: „Kultur, Religion, Strafrecht – Neue Herausforderungen in einer pluralis
tischen Gesellschaft“, für die Tatjana Hörnle das Hauptgutachten erstellt hat (Hörnle, Gut
achten C Juristentag).
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Mit der Behauptung, die religiösweltanschauliche Neutralität bilde eine bis
lang zu wenig beachtete Grundlage des deutschen Strafrechts, wird bewusst 
eine enge Verbindung zwischen Straf und Verfassungsrecht hergestellt. Eine 
verfassungsrechtliche Orientierung der Strafrechtswissenschaft, die von Teilen 
des strafrechtlichen Schrifttums noch immer mit Skepsis oder gar offener Ab
lehnung betrachtet wird,10 erscheint schon deshalb geboten, weil das moderne 
Strafrecht in die säkulare Rahmenordnung des Religionsverfassungsrechts des 
Grundgesetzes eingebettet ist.11 Die Beleuchtung der Wechselbezüglichkeit von 
Religionsverfassungsrecht und Strafrecht versteht sich damit als Beitrag zu dem 
umfassenderen Projekt einer Konstitutionalisierung von Strafrechtstheorie und 
Strafrechtsdogmatik.12 Dies gilt insbesondere für die gegenwärtig besonders 
dringliche Aufgabe einer Konstitutionalisierung der strafrechtlichen Rechts
gutstheorie.13 

Die enge Verbindung von Religionsverfassungsrecht und Strafrecht bedeutet 
zugleich, dass die in der Verfassungsrechtswissenschaft kontrovers geführte 
Debatte über die Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Religionsverfas
sungsrechts14 auch für die Strafrechtswissenschaft von Bedeutung ist. So sieht 
sich das deutsche Strafrecht mit dem Umstand konfrontiert, dass das verfas
sungsrechtliche Prinzip der Neutralität des Staates angesichts der Herausforde
rungen einer verschärften religiösen Pluralisierung und der rechtsvergleichen
den Wahrnehmung alternativer religionsrechtlicher Lösungsangebote selbst 
unter Druck gerät. Aus strafrechtswissenschaftlicher Perspektive gilt es sich in 
dieser Debatte zu positionieren und die Konstitutionalisierung des Strafrechts 
selbst zu gestalten. Dabei geht es weniger darum, die liberale Tradition einer 
aufgeklärten Strafrechtswissenschaft vor Übergriffen aus dem Verfassungs
recht zu verteidigen, als darum, die Errungenschaften der liberalen strafrecht
lichen Tradition zu konstitutionalisieren und damit auf eine moderne, positiv
rechtliche Grundlage zu stellen. Es ist nicht nur danach zu fragen, wie das Straf
recht von einer verfassungsrechtlichen Perspektive profitieren kann, sondern 
auch und gerade danach, was die verfassungsrechtliche Diskussion von der 
Strafrechtswissenschaft lernen kann. 

10 Greco, Lebendiges und Totes, 309; Greco, Verfassungskonformes Strafrecht, in: Brun
höber/Höffler et al., 13, passim.

11 Dazu ausführlich unten Teil 2 A.
12 Zum Vorgang der Konstitutionalisierung der Rechtsordnung vgl. Jestaedt, JZ (67) 2012, 

1, 6.
13 Vgl. hierzu die Beiträge von Winfried Hassemer, Detlev Sternberg-Lieben, Otto Lagodny, 

Martin Böse und Michael Bunzel in Hefendehl/Hirsch et al., Rechtsgutstheorie; Hefendehl, 
JA (43) 2011, 401; Hassemer, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in: von Hirsch/Seelmann et 
al., 121; Neumann, Verhältnismäßigkeitsprinzip, in: von Hirsch/Seelmann et al., 128 sowie 
nunmehr umfassend Kaspar, Präventionsstrafrecht, insb. 193 ff.

14 Vgl. nur die Beiträge in Heinig/Walter, Staatskirchenrecht; Heinig, JZ (64) 2009, 1136 
sowie Wittreck, Religionsfreiheit in Deutschland, in: Rees/Roca et al., 825.
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Während die Staatsrechtswissenschaft die rechtliche Relevanz der Folge
probleme religiöser Pluralisierung bereits seit längerem kontrovers diskutiert,15 
beginnt sich die Strafrechtswissenschaft erst in jüngster Zeit für das For
schungsfeld zu interessieren.16 Ein Grund hierfür dürfte darin liegen, dass neue 
justizförmige Konflikte mit Religionsbezug zunächst vor allem die Verwal
tungs und Verfassungsgerichte beschäftigt haben. Verwaltungs und verfas
sungsgerichtliche Verfahren mit Religionsbezug haben in den letzten 20 Jahren 
sprunghaft zugenommen und damit die „ruhigen achtziger und neunziger 
 Jahre“ des Religionsverfassungsrechts beendet.17 Ein Kristallisationspunkt der 
verfassungsrechtlichen Diskussion ist dabei das Gebot der religiösweltan
schaulichen Neutralität des Staates. Dieses im Strafrecht wenig beachtete, in der 
ständigen Rechtsprechung des BVerfG indes stets fortgeschriebene, ja geradezu 
zur „Übernorm“18 ausgebaute Institut des Religionsverfassungsrechts gerät 
 gegenwärtig von drei Seiten unter Rechtfertigungsdruck19: Während einige die 
religiösweltanschauliche Neutralität als verfassungsrechtliches Gebot ein
schränken, verabschieden oder durch ein Toleranzgebot ersetzen wollen20, se
hen andere gerade in einer Betonung der staatlichen Neutralität im Sinne einer 
„Begründungsneutralität“21 und wieder andere in einer religionsfeindlichen 
Haltung aktiver Laizität die angemessene Reaktion des Staates auf religiöse Plu
ralisierung, während der religionsverfassungsrechtliche Mainstream schließlich 
keinen grundlegenden Änderungsbedarf im Staatskirchen bzw. Religionsver
fassungsrecht22 sieht.23 Die insofern notwendige religionsverfassungsrechtliche 
Weichenstellung wirkt sich auch auf das Strafrecht aus, wie nicht zuletzt die im 

15 Waldhoff, Neue Religionskonflikte; Waldhoff, NJW (63) 2010, 90; Sacksofsky, Religiöse 
Freiheit, in: Engel, 7; Möllers, Religiöse Freiheit, in: Engel, 47; Walter, DVBl (123) 2008, 1073; 
Heinig, JZ (64) 2009, 1136; Heinig/Morlok, JZ (58) 2003, 777; Oebbecke, Islamisches Kopf
tuch, in: FS Rüfner, 593; Wittreck, Religionsfreiheit in Deutschland, in: Rees/Roca et al., 825.

16 Das neuere strafrechtliche Interesse an Religion und Pluralismus kommt insbesondere 
in der bereits erwähnten Fragestellung der strafrechtlichen Abteilung des Deutschen Juristen
tages 2014 zum Ausdruck (vgl. Hörnle, Gutachten C Juristentag; dazu Hilgendorf, JZ 2014, 
821; Hilgendorf, StV (34) 2014, 555; Renzikowski, NJW (67) 2014, 2539).

17 So die Einschätzung von Christian Walter (Walter, DVBl (123) 2008, 1073, 1080). Vgl. 
aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Entscheidungen zum Kruzifix in 
der Schule (BVerfGE 93, 1), zum Körperschaftsstatus der Zeugen Jehovas (BVerfGE 102, 370), 
zum Schächtverbot (BVerfGE 104, 337), zu Sektenwarnungen (BVerfGE 105, 279), zum isla
mischen Kopftuch der Lehrerin (BVerfGE 108, 282), zum Sonntagsschutz (BVerfGE 125, 39), 
zum Tanzverbot am Karfreitag in Bayern (BVerfG, Beschl. v. 27.10.2016 – 1 BvR 458/10) so
wie zuletzt zum islamischen Kopftuch der Rechtsreferendarin (BVerfG, Beschl. v. 27.06.2017 
– 2 BvR 1333/17).

18 Waldhoff, Neue Religionskonflikte, 42.
19 Einen guten Überblick über den Stand der Diskussion gibt Heinig, JZ (64) 2009, 1136; 

aus strafrechtlicher Sicht dazu Dippel, in: LKStGB VI, Vor §§  166 ff., Rn.  9–15.
20 Ladeur/Augsberg, JZ (62) 2007, 12.
21 Huster, Ethische Neutralität; Huster, JZ (65) 2010, 354.
22 Zur Abgrenzung vgl. die Beiträge in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht.
23 Waldhoff, Neue Religionskonflikte; Heinig, JZ (64) 2009, 1136.
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Verfassungsrecht selbst ausdrücklich geforderten Konsequenzen für das Straf
recht zeigen.24 Es ist einmal mehr das Verhältnis des Strafrechts zu Religion und 
Weltanschauung, das zu einer Intensivierung der teils kontroversen Debatte 
zwischen Staats und Strafrechtswissenschaft führt.25

In der Strafrechtswissenschaft wird der Begriff der religiösweltanschau
lichen Neutralität bisher nicht systematisch verwendet. So sucht man in der 
strafrechtlichen Lehrbuchliteratur vergeblich nach einem entsprechenden Ein
trag und selbst die bislang umfassendste monographische Darstellung des Ver
hältnisses von Strafrecht und Verfassung durch Kaspar misst dem Neutralitäts
grundsatz keine eigenständige Bedeutung zu.26 Immerhin weist Hörnle in 
 ei nem strafrechtsphilosophischen Beitrag auf die Bedeutung der Begründungs
neutralität für die Strafzwecktheorie hin.27 Umso bemerkenswerter ist es, dass 
Dippels Kommentierung der Religionsdelikte im Leipziger Kommentar aus
drücklich auf das Verfassungsgebot der religiösen und weltanschaulichen Neu
tralität rekurriert: Es sei eben dieses Verfassungsprinzip, durch das die ur
sprüngliche Bedeutung der Religionsdelikte im Sinne von Delikten, die Re  
li giöses als unmittelbares Schutzgut des Strafrechts definierten, endgültig 
 ausgeschlossen worden sei.28 Dabei handelt es sich um eine eher beiläufige Be
merkung im Rahmen der Darstellung des historischen Bedeutungswandels des 
Begriffs der Religionsdelikte. Bei näherem Hinsehen offenbart sie indes erheb
liche strafrechtstheoretische Sprengkraft, indem sie das strafrechtslimitierende 
Potential des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der religiösweltanschauli
chen Neutralität aufscheinen lässt. Dippel antwortet hier auf die Frage, warum 
die Religion als solche „endgültig“ kein legitimer Schutzgegenstand des moder
nen Strafrechts sein könne. Entscheidend ist danach nicht, dass der strafrecht
liche Schutz der Religion unvereinbar mit der Rechtsgutstheorie, der Rechtsver
letzungslehre oder sonst einer strafrechtswissenschaftlichen Theorie wäre. 
Vielmehr ist es ein positivrechtlicher Rechtsgrundsatz mit Verfassungsrang, 
der sich gegen ein religiös begründetes Strafrecht sperrt: das Gebot der reli giös
weltanschaulichen Neutralität des Staates. Damit weist die Kommentierung 
von Dippel den Weg für die hier anvisierte Linie einer Konstitutionalisierung 
der Rechtsgutstheorie für den begrenzten Bereich des Religionsstrafrechts im 
weiteren Sinne29.

24 Korioth/Augsberg, JZ (65) 2010, 828, 833 (zum BurkaVerbot).
25 Gärditz, Der Staat (49) 2010, 331 und nunmehr ausführlich Gärditz, Staat und Straf

rechtspflege; dazu kritisch Zaczyk, Der Staat (50) 2011, 295; ferner Stuckenberg, GA (158) 
2011, 653; Haack, AöR (136) 2011, 365.

26 Kaspar, Präventionsstrafrecht, dazu insb. unten Teil 2 B. I. 2.
27 Hörnle, Straftheoretischer Ansatz, in: FS Roxin, 3, 5 mit Fn.  1; dazu näher unten Teil 2 

B. II.
28 Dippel, in: LKStGB VI, Vor §§  166 ff., Rn.  1.
29 Zum Begriff des Religionsstrafrechts im weiteren Sinne siehe sogleich unten.
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Gleichwohl der Verfassungsgrundsatz der religiösweltanschaulichen Neu
tralität in der Strafrechtswissenschaft wenig beachtet wird, entspricht es in
haltlich durchaus dem strafrechtswissenschaftlichen common sense, dass Straf
rechtsnormen säkular begründet werden müssen. Die Säkularität bzw. „Libera
lität“30 des modernen Strafrechts scheint so selbstverständlich zu sein, dass ihre 
systematische, insbesondere verfassungsrechtliche Begründung in modernen 
Darstellungen des deutschen Strafrechts nicht als erforderlich erachtet wird.31 
Wer sich für die Umstellung von der religiösen auf die säkulare Begründung 
staatlicher Normen interessiert, wird daher bislang vorwiegend in rechts  
his torischen Darstellungen fündig.32 Diese erschöpfen sich primär in einer 
historisch empirischen Rekonstruktion des Prozesses der Säkularisierung des 
Rechts und bearbeiten – ihrer Forschungsaufgabe entsprechend – nicht die vor
liegend in Angriff genommene normative Frage einer juristischen Begründung 
der Säkularität des geltenden Strafrechts als einem dem demokratischen Gesetz
geber weitgehend entzogenen Verfassungsgrundsatz. 

Wichtige historische – neuzeitliche – Meilensteine für das säkulare Selbstver
ständnis des modernen Strafrechts bilden die Strafrechtsphilosophie der Auf
klärung33, die Begründung des modernen Strafrechts durch Feuerbach34, die 
klassische Schrift zur „Beschimpfung von Religionsgesellschaften“ von Kohl-
rausch aus dem Jahr 190835 sowie die Reform der Religions und Sittlichkeits
delikte in den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts.36 Vor 
diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass das strafrechtliche Interes
se an religionsbezogenen Delikten in der Folgezeit beständig abnimmt und die 
internationale religionssoziologische Revision der Säkularisierungsthese seit 
den achtziger Jahren gerade in den liberalen Milieus der deutschen Strafrechts
wissenschaft bis in die jüngste Zeit kaum zur Kenntnis genommen wurde.37 

30 Dazu Saliger, Liberaler Rechtsstaat, in: Siep/Gutmann et al., 183, 187 ff.
31 So konzentriert sich Roxin auf die Darstellung der systemkritischen Konsequenzen des 

„liberalen Rechtsgutsbegriffs“, während sich dessen Begründung weitgehend in einem Hin
weis auf die „geistesgeschichtlichen Wurzeln der Aufklärung“ erschöpft (Roxin, Strafrecht 
AT I, §  2, Rn 7 ff.). Vgl. nun aber Saliger, Liberaler Rechtsstaat, in: Siep/Gutmann et al., 183; 
Seelmann, Liberaler Rechtsstaat, in: Siep/Gutmann et al., 171.

32 Vgl. aber nunmehr Siep/Gutmann et al., Begründung staatlicher Normen.
33 Cattaneo, Aufklärung und Strafrecht; Cattaneo, Strafrechtsphilosophie, in: Carboncini, 

25; Rüping/Jerouschek, Strafrechtsgeschichte, 77 ff.; Schmidt, Geschichte der Strafrechtspflege, 
212 ff.; Amelung, Rechtsgüterschutz, 16 ff.

34 Zu Feuerbach: Schmidt, Geschichte der Strafrechtspflege, 232 ff. Zur Aktualität der 
Feuer bach’schen Straftheorie vgl. Greco, Lebendiges und Totes sowie die Beiträge in Koch/
Kubiciel et al., Feuerbachs Strafgesetzbuch.

35 Kohlrausch, Beschimpfung von Religionsgesellschaften.
36 Roxin, JuS (6) 1966, 377; Roxin, Strafzweck und Strafrechtsreform, in: Baumann, 75; die 

Beiträge in Reinisch, Deutsche Strafrechtsreform; zum Ganzen auch Dippel, in: LKStGB VI, 
Vor §§  166 ff., Rn.  19–21 und Jakobs, Rechtsgüterschutz, 7–28.

37 Vgl. auch Hilgendorf, StV (34) 2014, 555, 556 sowie Hilgendorf, JZ 2014, 821, 823 f. Ent
gegen Hilgendorf gilt die Säkularisierungstheorie in der Religionssoziologie keineswegs als 
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Hier scheint sich zu bestätigen, dass die modernisierungstheoretische Annah
me einer allmählich schwindenden Bedeutung der Religion in der Moderne 
mindestens 30 Jahre lang, teilweise aber bis in die Gegenwart, „zum ‚kollekti
ven Unbewussten‘ (Willems) nicht nur einzelner Forscher, sondern ganzer Dis
ziplinen“38 zählte. Die neuere strafrechtswissenschaftliche Literatur zum Ver
hältnis von Religion und Strafrecht ist daher überwiegend rechtshistorischer39 
oder rechtsphilosophischer40 Natur. Einen wichtigen Bezugspunkt für die hier 
eingenommene Perspektive bildet insoweit der sowohl rechtshistorisch als auch 
systematischrechtsphilosophisch angelegte Beitrag von Gutmann zur Frage 
einer „Christlichen Imprägnierung des StGB“41. Anfragen sind hier einerseits 
an die möglicherweise zu einseitige Betonung des historischen Einflusses der 
Religion auf das Strafrecht42 und andererseits an den ideologiekritischen Gestus 
der Entlarvung von vermeintlichen Relikten religiöser Normenbegründung im 
geltenden Strafrecht zu richten.

Neuere strafrechtsdogmatische Beiträge zum Verhältnis von Strafrecht und 
Religion beschränken sich überwiegend auf das Religionsstrafrecht im engeren 
Sinne, also auf den 11. Abschnitt des StGB „Straftaten, welche sich auf Religion 
und Weltanschauung beziehen“, wobei traditionell die beiden großen christ
lichen Volkskirchen in den Blick genommen werden.43 Das Religionsstrafrecht 
des StGB erscheint dabei vielen Interpretinnen als ein Relikt vergangener Zei
ten, dem kriminalpolitisch keine Bedeutung zukomme. So konstatiert Hörnle 
in ihrer wegweisenden Habilitationsschrift zum strafrechtlichen Schutz von 
Moral, Gefühlen und Tabus noch 2005, dass an den Religionsdelikten kein be
sonderes Interesse bestehe.44 Ihre Annahme, dass die Zeiten, die Kohlrausch im 
Jahr 1908 mit den Worten „erregte Auseinandersetzungen“, „Menge von Flug
schriften und namentlich Presseäußerungen“45 zum Religionsrecht beschrieben 

vollständig überholt (vgl. dazu nur Pollack, Geschichte und Gesellschaft (37) 2011, 482, pas-
sim und unten Teil B. I. und II.), sodass sich eine Auseinandersetzung mit ihr nicht erübrigt.

38 Dipper, Religion in modernen Zeiten, in: Willems/Pollack et al., 261, 275.
39 Kéry, Gottesfurcht; Schmidt, Geschichte der Strafrechtspflege sowie die Beiträge in 

Hilgen dorf/Weitzel, Strafgedanke.
40 Gutmann, Christliche Imprägnierung, in: Dreier/Hilgendorf, 295; Gutmann, Säkulari

sierung und Normenbegründung, in: Jansen/Oestmann, 221; Siep/Gutmann et al., Begrün
dung staatlicher Normen.

41 Gutmann, Christliche Imprägnierung, in: Dreier/Hilgendorf, 295.
42 Vgl. dagegen etwa Seelmann, Rechtsphilosophie, 86 ff. („Recht und Religion in histori

scher Wechselwirkung“) sowie Jansen, Dogmatisierungsprozesse, in: Jansen/Oestmann, 125 
und Jansen, Theologie, Philosophie, Jurisprudenz.

43 Vgl. etwa Hörnle, Grob anstößiges Verhalten; sowie das Strafrechtskapitel von Hilgen-
dorf in: Czermak/Hilgendorf, Religions und Weltanschauungsrecht, 241 ff.; vgl. aber auch 
den grundlagenorientierten Beitrag von Pawlik, Schutz des Heiligen, in: Isensee, 31 sowie mit 
Blick auf die aktuellen Folgeprobleme religiöser Pluralität Isensee, Nachwort, in: Isensee, 105.

44 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 340.
45 Kohlrausch, Beschimpfung von Religionsgesellschaften, 1.
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hatte, vorbei seien,46 scheint angesichts eines deutschen Innenministers, der 
 öffentlich feststellt, dass sich „Deutschland keine Religionskriege [weder von 
radikalen Salafisten noch von extremen Parteien] aufzwingen“47 lasse, als über
holt. Die forcierten Debatten über MohammedKarikaturen, Sharia-Police, öf
fentliche Koranverbrennungen oder die Kriminalisierung der jüdischen und 
muslimischen Knabenbeschneidung erinnern durchaus an die von Kohlrausch 
beschriebene religionspolitische Lage. Das Faktum des Pluralismus, das Rawls 
als dauerhaftes Merkmal der Kultur moderner Demokratien ausweist,48 stellt 
eine Herausforderung für das Strafrecht dar, die zwar rechtshistorisch keines
wegs neu ist, die sich aber gegenwärtig auf spezifische Weise neu stellt.49

Die wenigen neueren strafrechtlichen Untersuchungen50, die die Frage nach 
dem Verhältnis von Strafrecht und Religion unter dem Gesichtspunkt des reli
giösen Pluralismus neu stellen, beschränken sich entweder auf Einzelphänome
ne wie die Problematik des sogenannten Ehrenmordes51 bzw. der Gewissens
tat52, oder lassen einen grundlagenorientierten, insbesondere verfassungsrecht
lich, rechtsphilosophisch und rechtssoziologisch fundierten Zugriff auf die 
Thematik vermissen.53 So beschränkt Valerius seine Untersuchung zu „Kultur 
und Strafrecht“ auf die „Berücksichtigung kultureller Wertvorstellungen in der 
deutschen Strafrechtsdogmatik“ und klammert dabei rechtsphilosophische, 
rechtstheoretische, rechtssoziologische und rechtsvergleichende Aspekte aus
drücklich aus.54 Die strafrechtsdogmatische Engführung geht dabei so weit, 
dass auch eine Entwicklung der verfassungsrechtlichen Grundlagen unter
bleibt.55 Einen instruktiven und theoretisch anspruchsvollen Überblick über 
die strafrechtswissenschaftliche Problemstellung der religiösweltanschauli

46 Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 340.
47 Vgl. SZ-online, Friedrich droht Salafisten, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.

de/politik/2.220/innenministerfriedrichdrohtdensalafistenwirwerdenunskeinereli 
gionskriegeaufzwingenlassen1.1352454 (Stand: 05.02.2019).

48 Rawls, Politischer Liberalismus, 317.
49 Ein Befund, der sich empirisch auch daran ablesen lässt, dass das Thema der strafrecht

lichen Abteilung des Deutschen Juristentages 2014 „Kultur, Religion, Strafrecht – neue 
 Herausforderungen in einer pluralistischen Gesellschaft“ lautet, für das Tatjana Hörnle das 
Hauptgutachten erstellt hat (Hörnle, Gutachten C Juristentag), dazu Renzikowski, NJW (67) 
2014, 2539.

50 Hilgendorf, JZ (64) 2009, 139; Hörnle, Strafrechtliche Verbotsnormen, in: Dreier/ Hilgen
dorf, 315; Valerius, JZ (63) 2008, 912; Pawlik, Schutz des Heiligen, in: Isensee, 31.

51 Valerius, JZ (63) 2008, 912.
52 Böse, ZStW (113) 2001, 40; Roxin, GA (158) 2011, 1.
53 Dies gilt etwa für die Würzburger Dissertation von Müller (Müller, Religion und Straf

recht).
54 Valerius, Kultur und Strafrecht, 7 (Vorwort), 27; kritisch zum Fehlen eines „Allgemei

nen Teils“ in der Schrift von Valerius die Besprechung von Jakobs (Jakobs, GA (159) 2012, 48, 
50).

55 Zu der von Valerius vorgeschlagene Deutung des Rechtsguts von §  166 StGB als „Gebot 
gegenseitiger Toleranz“ (368 ff.) vgl. unten Teil 2 B V 2.
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chen Pluralität gibt das für den 70. Deutschen Juristentag erstellte Hauptgut
achten von Tatjana Hörnle.56 Ungeachtet der grundlagentheoretischen Absiche
rung der Ergebnisse zielt das Gutachten, seinem Auftrag entsprechend, vor 
 allem auf die rechtspolitische Frage, „ob infolge der kulturellen und religiösen 
Pluralisierung der in Deutschland lebenden Bevölkerung Änderungen im Straf-
recht (im Gesetzestext oder bei der Auslegung des geltenden Rechts) zu empfeh
len sind“.57 Diese notwendige Beschränkung lässt Raum für eine über die Regu
lierungsperspektive hinausgehende Untersuchung. Den insoweit bestehenden 
Desideraten strafrechtswissenschaftlicher Forschung nimmt sich die vorliegen
de Monographie im Wege einer grundlagenorientierten Neubestimmung des 
gegenwärtigen Verhältnisses von Strafrecht und Religion unter den Bedingun
gen eines verschärften religiösen Pluralismus an.

Indem das vorliegende Buch die religiösweltanschauliche Neutralität des 
Strafrechts systematisch entfaltet, begründet und verteidigt, rekonstruiert es 
zugleich die Grundlagen des Religionsstrafrechts. In diesem Zusammenhang 
sind zwei begriffliche Klarstellungen vorzunehmen: Der Begriff des Religions-
strafrechts wird hier weit verstanden. Das Religionsstrafrecht behandelt diejeni
gen Probleme des Allgemeinen und Besonderen Teils des Strafrechts einschließ
lich seiner historischen, philosophischen und soziologischen Grundlagen, die 
einen besonderen Bezug zu Fragen der Religion und Weltanschauung aufwei
sen. Das Religionsstrafrecht bezeichnet somit ein thematisch verklammertes 
Teilgebiet des Strafrechts ähnlich wie das Medizin oder das Wirtschaftsstraf
recht. Der Begriff der Religionsdelikte bezeichnet dagegen diejenigen kon 
kreten Straftatbestände einer Rechtsordnung, welche sich auf Religion und 
Weltanschauung beziehen, die also auf den Schutz von Religions und Weltan
schauungsgemeinschaften, den Schutz der Religionsausübung oder den Schutz 
religiöser Gefühle zielen. So werden die Delikte des 11. Abschnitts des Strafge
setzbuches (Straftaten, welche sich auf Religion und Weltanschauung beziehen, 
§§  166–168 StGB) mit der überkommenen Begrifflichkeit als Religionsdelikte 
bezeichnet.58

Eine Rekonstruktion des Religionsstrafrechts unter dem Gesichtspunkt der 
religiösweltanschaulichen Neutralität bedeutet, die rechtsordnungsspezifi
schen Anschlussbedingungen für die strafrechtliche Beobachtung gesellschaft
licher Konflikte mit Religions oder Weltanschauungsbezug zu untersuchen. 
Die Erweiterung des Blickfeldes durch den weiten Begriff des Religionsstraf
rechts ermöglicht es, auch solche strafrechtsdogmatischen Problemlösungen für 
religiös konnotierte gesellschaftliche Konflikte zu berücksichtigen, die einen 
ausdrücklichen Bezug zu Fragen von Religion und Weltanschauung gerade ver

56 Hörnle, Gutachten C Juristentag. Dazu Hilgendorf, StV (34) 2014, 555; Hilgendorf,  
JZ 2014, 821; Renzikowski, NJW (67) 2014, 2539.

57 Hörnle, Gutachten C Juristentag, C 7 (Hervorherbung im Original).
58 Vgl. dazu Dippel, in: LKStGB VI, Vor §§  166 ff., Rn.  1.
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meiden. Forschungsleitende Hypothese ist dabei, dass das deutsche Strafrecht 
gesellschaftliche Konflikte mit Bezug zu Fragen der Religion und Weltanschau
ung im Modus religiösweltanschaulicher Neutralität beobachtet.59 Einen wich
tigen Anknüpfungspunkt bildet dabei die grundlegende Ausarbeitung einer 
Theorie der „ethischen Neutralität des Staates“ in der verfassungsrechtlichen 
Habilitationsschrift von Huster.60 Ohne Huster in allen Begründungsschritten 
und rechtlichen Konsequenzen der ethischen Neutralität des Staates zu folgen, 
geht es der vorliegenden Arbeit darum, die Bedeutung des grundrechtsdog
matisch ausgearbeiteten Prinzips der „Begründungsneutralität“61 für das Straf
recht auszumessen. Das verfassungsrechtliche Prinzip religiösweltanschau
licher Neutralität und seine strafrechtlichen Konkretisierungen bilden bei nor-
mativer Betrachtung die Kehrseite des gleichen Respekts, den der säkulare Staat 
seinen Bürgern unter den Bedingungen verfassungsrechtlicher Religions und 
Weltanschauungsfreiheit schuldet. Bei rechtssoziologischer Betrachtung wird im 
Wege der religiösweltanschaulich neutralen strafrechtlichen Bearbeitung reli
giöser Konflikte zugleich die Systemgrenze zwischen Strafrecht und Religion in 
einem dynamischen Prozess rechtsinterner Operationen laufend rekonstruiert. 
An dieser Schnittstelle zwischen soziologischer Differenzierungstheorie und 
normativer Strafrechtstheorie gilt es zu prüfen, inwieweit das Prinzip der reli
giösweltanschaulichen Neutralität des Strafrechts als eine Art Entdifferenzie-
rungssperre wirkt, die die systemische Ausdifferenzierung von Recht und Reli
gion normativ stabilisiert.62 Neben der rechtstheoretischen Behandlung dieser 
Frage im Allgemeinen Teil dieser Studie, demonstrieren die exemplarischen 
Anwendungsstudien des Besonderen Teils, wie es dem Strafrecht als eine Art 
Neutralisierungsmaschine gelingt, religiösweltanschauliche Konflikte zu bear
beiten, ohne dabei selbst religiösweltanschaulich affiziert zu werden.

Die Grundstruktur des Buches besteht aus vier aufeinander bezogenen 
Hauptteilen. Der GrundlagenTeil behandelt die soziologischen, rechtshisto
rischen und rechtstheoretischen, rechtsphilosophischen und verfassungsrecht
lichen Grundlagen des Religionsstrafrechts. Der Allgemeine Teil diskutiert 
 einige strafrechtliche Konkretisierungen des Grundsatzes religiösweltan
schaulicher Neutralität und versteht sich insoweit als Vorüberlegung zu einem 
Allgemeinen Teil des Religionsstrafrechts. Der dritte, Besondere Teil untersucht 
anhand ausgewählter Problemstellungen exemplarisch, ob und wie sich das Ge
bot religiösweltanschaulicher Neutralität bei der strafrechtsdogmatischen Be
wältigung der strafrechtlichen Folgeprobleme religiöser Pluralisierung bewährt. 

59 Der Beobachtungsbegriff verweist auf die systemtheoretische Lesart von Säkularisie
rung als Ausdifferenzierung von Religion, Recht und Politik (dazu unten Teil 1 B II und IV 1).

60 Huster, Ethische Neutralität.
61 Huster, Ethische Neutralität, 633 ff.
62 Ladeur/Augsberg, JZ (62) 2007, 12, 15.
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